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RS OGH 1981/9/24 7Ob647/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1981

Norm

KSchG §3 Abs1

Rechtssatz

Ein Hinweis des Wortlautes: "Die Annullierung der Bestellung beträgt 6/8 des Verkaufspreises. Die Annullierungsfrist

beträgt eine Woche" stellt keine ordnungsgemäße Belehrung über das Rücktrittsrecht im Sinne des § 3 Abs 1 KSchG

dar.
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